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Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) 
UN-GV Res 44/25 vom 20.11.1989, in Kraft getreten am 2.9.1990 

Artikel 16 – Schutz des Privatlebens des Kindes 

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine 

Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen 

seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. 

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 

Beeinträchtigungen. 

Artikel 19 – Schutz vor jeder Form von Gewalt 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 

Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 

Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder 

Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen 

Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines 

Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das 

Kind betreut. 

Artikel 31 – Recht auf Freizeit 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf 

Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und 

künstlerischen Leben. 

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 

kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher 

Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und 

Freizeitbeschäftigung. 
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Artikel 32 – Verbot der wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher 

Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit 

sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine 

körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 

Bildungsmaßnahmen, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck 

und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler 

Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten insbesondere   

 a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;   

 b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen;   

 c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels 

vorsehen. 

Artikel 34 - Schutz vor sexuellem Missbrauch  

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und 

sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten 

insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um 

zu verhindern, dass Kinder  

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden;  

b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden;  

c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.  

Artikel 35 – Verbot des Handels mit Kindern 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen 

Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 

Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. 
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Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(IPWSKR) 

UN-GV Res 2200A (XXI) vom 16.12.1966, in Kraft getreten am 3.1.1976 

 

Artikel 7 – Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige 

Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird  

a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert  

i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne 

Unterschied; insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine 

ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Männer haben und dass sie für gleiche 

Arbeit gleiches Entgelt erhalten,  

ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in 

Übereinstimmung mit diesem Pakt;  

 

b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen,  

c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend 

aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung 

ausschlaggebend sein dürfen;  

d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger 

bezahlter Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage.  

Artikel 9 – Recht auf soziale Sicherheit 

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an; diese schließt 

die Sozialversicherung ein. 
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Artikel 11 – Recht auf angemessenen Lebensstandard 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen 

Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, 

Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. 

Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu 

gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer 

internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an.  

(…) 

 

Artikel 12 – Recht auf Gesundheit 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare 

Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an.  

(2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung 

dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen  

(…) 

d) zur Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den 

Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen.  
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Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) 

(UN – GV Res) 2200A (XXI) vom 16.12.1966, in Kraft getreten am 23.3.1976 

 

Artikel 3 – Gleichberechtigung von Mann und Frau 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der 

Ausübung aller in diesem Pakt festgelegten bürgerlichen und politischen Rechte 

sicherzustellen. 

Artikel 6 – Recht auf Leben 

(1) Jeder Mensch hat ein angebotenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu 

schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.  

(…) 

Artikel 7 – Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.  

 

Artikel 8 – Verbot der Sklaverei 

(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen 

ihren Formen sind verboten.  

(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.  

(3)  a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten;  
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b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, dass er in Staaten, in denen bestimmte Straftaten 

mit einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheitsentzug geahndet werden können, die 

Leistung von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung durch ein zuständiges Gericht 

ausschließt;  

 c) als "Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Absatzes gilt nicht  

 i) jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit oder Dienstleistung, die 

normalerweise von einer Person verlangt wird, der auf Grund einer rechtmäßigen 

Gerichtsentscheidung die Freiheit entzogen oder die aus einem solchen Freiheitsentzug 

bedingt entlassen worden ist;  

 ii) jede Dienstleistung militärischer Art sowie in Staaten, in denen die 

Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt wird, jede für 

Wehrdienstverweigerer gesetzlich vorgeschriebene nationale Dienstleistung;  

 iii) jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder Katastrophen, die das Leben 

oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;  

 iv) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört.  

 

Artikel 9 – Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit 

(1) Jedermann hat ein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf 

willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Niemand darf seine Freiheit 

entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und unter Beachtung des im 

Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens.  

(…) 
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Artikel 12 – Recht auf freie Wahl des Aufenthaltsortes 

(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, 

sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.  

(2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen.  

(…) 

(4) Niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land 

einzureisen.  

 

Artikel 17 – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine 

Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen 

seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.  

(2) Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 

Beeinträchtigungen.  
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Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW1) 
UN-GV Res 34/180 vom 18.12.1979, in Kraft getreten am 3.9.1981 

 

Artikel 6 – Verbot des Frauenhandels 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Verabschiedung 

von Rechtsvorschriften, zur Unterdrückung jeder Form des Frauenhandels und der 

Ausbeutung der Prostitution von Frauen. 

 

Artikel 11 – Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt 

 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau auf dem Arbeitsmarkt, um der Frau auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung von Mann und Frau gleiche Rechte zu gewährleisten, insbesondere    

a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen; 

b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung 

derselben Auswahlkriterien bei der Einstellung; 

c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf 

Beförderung, Arbeitsplatzsicherheit sowie alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das 

Recht auf Berufsausbildung und Weiterbildung, einschließlich Lehrlingsausbildung, höhere 

Berufsausbildung und ständige Weiterbildung; 

d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf 

Gleichbehandlung in Bezug auf gleichwertige Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der 

Bewertung der Arbeitsqualität; 

(…) 

 

                                                 
1 CEDAW steht für die englische Bezeichnung der Konvention: Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 
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Artikel 12 – Gleichberechtigung im Gesundheitswesen 

 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau im Gesundheitswesen, um Frauen zu den gleichen Bedingungen 

wie Männern Zugang zu den Gesundheitsfürsorgediensten, einschließlich der Dienste im 

Zusammenhang mit der Familienplanung zu gewährleisten. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene Betreuung 

während der Schwangerschaft sowie während und nach der Entbindung, wobei diese 

Betreuung Frauen erforderlichenfalls unentgeltlich zur Verfügung steht, sowie für eine 

angemessene Ernährung der Frau während der Schwangerschaft und der Stillzeit. 

 

Artikel 16 – Gleichberechtigung im Familienrecht; (…) gleiches Recht auf freie 

Entscheidung über Anzahl und Altersunterschied der Kinder 

 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau in allen ehelichen und familiären Angelegenheiten und 

gewährleisten insbesondere folgende Rechte auf der Grundlage der Gleichheit von Mann und 

Frau: 

a) gleiches Recht auf Eheschließung; 

b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier 

und voller Zustimmung; 

(…) 

e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl 

und Altersunterschiede ihrer Kinder und auf Zugang zu den zur Ausübung ihrer Rechte 

erforderlichen Informationen, Bildungseinrichtungen und sonstigen Mitteln; 


